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(54) EINHAND-BEDIENEINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Einhand-Bedienein-
richtung zur Steuerung eines Objektes (71), mit einem
Hauptmodul (12), mit einem Steuerhebel (14), welcher
mit dem Hauptmodul (12) mit einem Gelenk (16) mit zu-
mindest zwei Freiheitsgraden verbunden ist, mit einer in
dem Hauptmodul (12) vorgesehenen Steuerungseinrich-
tung (28), welche zum Verarbeiten von Steuersignalen
des Steuerhebels (14) und/oder Bedienelementen an
dem Hauptmodul (12) vorgesehen ist und welche zum
Empfang und/oder Ausgabe von Signalen an und/oder
von dem Objekt (71) ausgebildet ist, wobei das Haupt-
modul (12) ein Gehäuse (18) umfasst, welches eine obe-
re und/oder untere Stirnseite (19, 21) und/oder eine vor-
dere und/oder hintere Stirnfläche (22, 23) umfasst sowie
eine innere und äußere Seitenfläche (24, 26), wobei der
Steuerhebel (14) durch das Gelenk (16) an einer äußeren
Seitenfläche (26) des Gehäuses (18) vorgesehen ist und
der Steuerhebel (14) zumindest um eine Schwenkachse
(41) drehbar ist, welche orthogonal zu einer Ebene der
äußeren Seitenfläche (26) oder in einem Winkel zur Ebe-
ne der äußeren Seitenfläche (26) positionierbar ist, und
der Steuerhebel (14) sich seitlich entlang der äußeren
Seitenfläche (26) des Gehäuses (18) in Richtung auf die
vordere Stirnfläche (22) des Gehäuses (18) oder darüber
hinaus erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einhand-Bedienein-
richtung zur Steuerung einer Bewegung eines Objektes.
[0002] Aus der US 2020/0111635 A1 ist ein Einhand-
Bediengerät bekannt. Dieses Einhand-Bediengerät um-
fasst ein Gehäuse mit einer oberen und unteren Stirn-
seite sowie einer vorderen und hinteren Stirnfläche als
auch zwei einander gegenüberliegenden Seitenflächen.
In der oberen Stirnseite ist ein Bedienelement in Form
eines Not-Aus-Knopfes sowie ein Steuerhebel in Form
eines Joysticks vorgesehen. An der vorderen Stirnseite
ist ein weiteres Bedienelement, wie beispielsweise ein
Taster, vorgesehen. An der hinteren Stirnseite können
zwei weitere Bedienelemente vorgesehen sein, durch
welche ein Taster zu betätigen ist. Dieses Einhand-Be-
diengerät ermöglicht zwar, dass der Benutzer das Ge-
häuse in einer Hand halten kann, jedoch ist die Betäti-
gung des Joysticks mit dem Daumen der Hand, durch
welche das Gehäuse gehalten wird, sehr schwierig. Dar-
über hinaus ist eine Betätigung des Not-Aus-Knopfes mit
einem Zeigefinger sehr umständlich. Auch weist dieses
Einhand-Bediengerät den Nachteil auf, dass nur eine ge-
ringe Anzahl von Achsen zur Ansteuerung eines Objek-
tes ermöglicht ist.
[0003] Aus der US 9 201 514 B1 ist ein Steuerungs-
hebel auf bzw. an einem Sockel eines Schwerlastfahr-
zeuges, wie beispielsweise einem Bagger, bekannt. Der
Steuerhebel ist durch ein Gelenk mit dem Sockel ver-
bunden. Dadurch kann der Steuerhebel in X- und/oder
Y-Richtung oder einer Kombination gegenüber dem So-
ckel geneigt werden, um einzelne Funktionen, wie bei-
spielsweise das Heben oder Absenken einer Bagger-
schaufel, anzusteuern.
[0004] Aus der FR 2 688 959 A1 ist eine Bedienein-
richtung zur Steuerung eines Objektes bekannt. Diese
Bedieneinrichtung umfasst ein Gehäuse. An einer obe-
ren Stirnfläche sind mehrere Bedienelemente vorgese-
hen. Diese Bedienelemente können als Schalter oder als
Drehhebel ausgebildet sein.
[0005] Aus der DE 10 2013 110 681 A1 geht ein Steu-
erungsgehäuse für die Bedienung einer Maschine her-
vor. An einer Oberseite des Gehäuses sind Bedienele-
mente in Form eines Tasters oder eines Mini-Joysticks
vorgesehen.
[0006] Aus der DE 40 24 524 A1 ist ein Einhand-Be-
dienhebelelement mit einer Totmannschaltung zur Steu-
erung eines Rettungskorbes bekannt. An einer Oberseite
des Gehäuses ist der Bedienungshebel schwenkbar auf-
genommen. Zudem umfasst der Bedienhebel unterseitig
in dem Steuergriff einen Riegel als Totmannschalter.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Einhand-Bedieneinrichtung zur Steuerung einer Bewe-
gung eines Objektes vorzuschlagen, welche eine einfa-
che Einhand-Bedienung ermöglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Einhand-Bedie-
neinrichtung gelöst, welche ein Hauptmodul mit einem
Gehäuse umfasst, in welchem eine Steuerungseinrich-

tung vorgesehen ist, sowie einen Steuerhebel, der an
dem Hauptmodul über ein Gelenk mit zumindest zwei
Freiheitsgraden verbunden ist, wobei das Gelenk zur
Aufnahme des Steuerhebels an einer äußeren Seiten-
fläche des Gehäuses vorgesehen ist und der Steuerhe-
bel zumindest um eine Schwenkachse drehbar gelagert
ist, wobei die Schwenkachse orthogonal oder in einem
beliebigen Winkel zur Ebene der Seitenfläche des Ge-
häuses positionierbar ist und der Steuerhebel sich seit-
lich entlang der äußeren Seitenfläche in Richtung auf die
vordere Stirnfläche des Gehäuses oder darüber hinaus
erstreckt. Dies ermöglicht eine ergonomische Handha-
bung des Steuerhebels im Verhältnis zum Hauptmodul.
Beispielsweise kann das Hauptmodul mit dem Steuer-
hebel durch den Bediener in einer für ihn günstigen Po-
sition getragen werden, so dass der Steuerhebel bei ei-
nem herabhängenden oder leicht angewinkelten Arm er-
gonomisch in günstiger Weise bedienbar ist. Durch die
Zuordnung des Steuerhebels bezüglich deren Schwenk-
achse zu einer äußeren Seitenfläche des Hauptmoduls
wird auch ermöglicht, dass der Steuerhebel zur Ansteu-
erung von einer Vielzahl von Achsen an dem zu bewe-
genden Objekt ausgebildet sein kann.
[0009] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Hauptmo-
dul zwischen der inneren und äußeren Seitenfläche eine
Aussparung aufweist, die sich über die gesamte untere
Stirnseite des Gehäuses erstreckt und wenigstens über
die Hälfte der Höhe des Gehäuses zwischen der vorde-
ren und hinteren Stirnfläche sich erstreckt. Diese Anord-
nung weist den Vorteil auf, dass der Benutzer das Haupt-
modul beispielsweise in eine seitliche Tasche an einem
Bekleidungsstück einstecken kann, wodurch eine einfa-
che Fixierung ermöglicht ist. Die Einhand-Bedieneinrich-
tung kann mit dem Hauptmodul an einem Oberschenkel
der Bedienperson anliegen und/oder sich abstützen. Da-
rauffolgend kann der Benutzer durch die Betätigung des
Steuerhebels eine Relativbewegung im Verhältnis zum
Hauptmodul einleiten, um somit die Steuerung des zu
bewegenden Objektes durchführen zu können.
[0010] Alternativ kann vorgesehen sein, dass das
Hauptmodul an seiner inneren Seitenfläche einen Halte-
clip aufweist. Dieser Halteclip kann die analoge Funktion
wie die Aussparung in dem Hauptmodul aufweisen und
eine einfache Befestigung an einem Bekleidungsstück
der Bedienperson oder einem Gürtel oder Träger von der
Bedienperson zu ermöglichen. Des Weiteren kann alter-
nativ vorgesehen sein, dass das Hauptmodul in eine Ta-
sche einsetzbar ist, welche beispielsweise an einem Gür-
tel oder einem Umhängegurt getragen wird, so dass die
Tasche auf Höhe des Oberschenkels des Bedienperso-
nals positioniert ist oder befestigt werden kann. Zusätz-
lich kann ein Seil oder ein Riemen an dem Hauptmodul
oder der Tasche für eine weitere Befestigung am Bein
der Bedienperson vorgesehen sein.
[0011] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass an der oberen
Stirnseite des Gehäuses von dem Hauptmodul und/oder
an einer äußeren Seitenfläche und/oder an einer vorde-
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ren Stirnfläche zumindest ein Bedienelement und/oder
eine Anzeige vorgesehen ist. Beispielsweise kann an der
oberen Stirnseite des Gehäuses des Hauptmoduls ein
Not-Aus-Schalter vorgesehen sein. Des Weiteren kann
an der oberen Stirnseite gut sichtbar eine Anzeige für
einen Ladezustand eines Akkumulators vorgesehen
sein, der in dem Hauptmodul zur Ansteuerung der Steu-
erungseinrichtung vorgesehen ist. An der oberen Stirn-
seite und/oder an einer vorderen Stirnfläche und/oder an
einer äußeren Seitenfläche kann zumindest ein Bedie-
nelement beispielsweise in Form eines Bedienknopfs,
eines Tasters, eines Drehschalters und/oder Schieberie-
gels vorgesehen sein, um beispielsweise einen Betriebs-
modus aus mehreren Betriebsmodi auszuwählen
und/oder einzustellen.
[0012] Der Steuerhebel weist bevorzugt an einem dem
Gelenk gegenüberliegenden Ende zumindest ein Bedie-
nelement auf, welches mit dem Daumen, dem Zeigefin-
ger, dem Mittelfinger und/oder dem Ringfinger bedienbar
ist. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass dem
Daumen, dem Zeigefinger, dem Mittelfinger und/oder
dem Ringfinger jeweils zumindest ein Bedienelement zu-
geordnet ist. Dadurch kann die Anzahl der Achsen zum
Ansteuern an dem zu bewegenden Objekt erhöht wer-
den. Auch kann die Sicherheit zur Bedienung der Ein-
hand-Bedieneinrichtung erhöht werden, da die Bedien-
person den Steuerhebel beispielsweise mit dem Dau-
menballen, dem Ringerfinger und dem kleinen Finger
durch einen festen Griff halten kann und wahlweise das
zumindest eine Bedienelement mit dem Daumen, Zeige-
finger und/oder Mittelfinger einzeln aufeinanderfolgend
und/oder wahlweise gleichzeitig betätigen kann.
[0013] Der Steuerhebel weist gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform einen Griffabschnitt auf. Dieser
Griffabschnitt ist zwischen der Anbindung des Steuerhe-
bels über das Gelenk an dem Hauptmodul und einem
gegenüberliegenden freien Ende vorgesehen. Der Grif-
fabschnitt weist bevorzugt zumindest einen Sensor auf,
der einen Griff von einer Hand der Bedienperson an dem
Griffabschnitt erfasst und beim Erkennen eines Griffs die
Steuerungseinrichtung freigibt und bei Nichterkennen ei-
nes Griffs die Steuerungseinrichtung sperrt. Dadurch ist
ein Sicherheitsmerkmal für die Einhand-Bedieneinrich-
tung gegeben, da beim Lösen der Hand von dem Steu-
erhebel durch ein unbeabsichtigtes Betätigen des Steu-
erhebels eine Ansteuerung einer Bewegung des Objek-
tes unterbunden ist. Ein solcher Sensor kann als ein
Touch-Sensor oder ein Näherungsschalter ausgebildet
sein.
[0014] An dem Steuerhebel können die Bedienele-
mente in Form von Tasten, Kipphebel, Schieberiegel
und/oder Kipphebel mit zumindest einem Freiheitsgrad
und/oder Kipp-/Drehhebel mit zumindest einem Frei-
heitsgrad vorgesehen sein.
[0015] Der Steuerhebel kann zwischen einer Anbin-
dung an das Gelenk des Hauptmoduls und dem Griffab-
schnitt und/oder zwischen dem Griffabschnitt und einem
freien Ende einen in Längsrichtung des Steuerhebels

ausziehbaren Schiebeabschnitt aufweisen. Durch eine
Zug- oder Druckbewegung kann der Schiebeabschnitt
des Steuerhebels betätigbar sein. Diese flexible Anord-
nung ermöglicht des Weiteren eine Ansteuerung einer
weiteren Achse an dem zu bewegenden Objekt.
[0016] Die Ausgestaltung des Steuerhebels ermög-
licht durch die Anzahl der Bedienelemente, dass sieben
oder mehr Achsen an dem zu bewegenden Objekt an-
steuerbar sind. Dadurch können auch komplexe Objekte
lediglich mit der Einhand-Bedieneinrichtung ansteuerbar
sein.
[0017] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist
vorgesehen, dass der Steuerhebel an seinem freien En-
de eine mechanische und/oder elektrische Schnittstelle
zur lösbaren Anordnung von zumindest einem weiteren
Bedienmodul mit zumindest einem Bedienelement auf-
weist. Auch kann das Hauptmodul zumindest eine me-
chanische und/oder elektrische Schnittstelle zur Anord-
nung eines weiteren Bedienelementes aufweisen. Da-
durch ist die Einhand-Bedieneinrichtung individuell kon-
figurierbar und kann an die Anforderungen zur Ansteu-
erung des Objektes in einfacher Weise angepasst wer-
den.
[0018] Das Hauptmodul und der Steuerhebel sind be-
vorzugt durch eine lösbare Verbindung miteinander ver-
bunden. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der
Steuerhebel mit dem Gelenk ausgebildet ist und das Ge-
lenk an dem Hauptmodul, insbesondere der äußeren
Seitenfläche des Gehäuses des Hauptmoduls, befestig-
bar ist. Alternativ kann vorgesehen sein, dass ein Teil
des Gelenkes an dem Hauptmodul fixiert ist und der Steu-
erhebel lösbar an dem Gelenk angeordnet ist. Die Aus-
gestaltung des Steuerhebels, in welchem das Gelenk
vorgesehen ist, kann des Weiteren ermöglichen, dass
das Gelenk sowohl an der äußeren Stirnseite als auch
der inneren Stirnseite des Hauptmoduls befestigbar ist,
so dass die Einhand-Bedienung in einfacher Weise von
einer Rechthand-Bedienung auf eine Linkshand-Bedie-
nung umrüstbar ist.
[0019] Des Weiteren kann bevorzugt vorgesehen sein,
dass die Steuerung mit einer Datenbrille, vorzugsweise
kabellos, kommuniziert. Hierbei kann es sich um eine
sogenannte Augmented-Reality-Brille oder eine Mixed-
Reality-Brille handeln. Dadurch kann der Benutzer, der
entfernt vom Ort des Geschehens sich aufhält, eine Vi-
sualisierung über den Ort des Geschehens in der Daten-
brille erfolgen.
[0020] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Einhand-Bedieneinrichtung ist vorgesehen, dass in dem
Hauptmodul und/oder in dem Steuerhebel zumindest ein
Vibrationsaktor vorgesehen ist. Dadurch kann zumindest
ein Systemzustand bzw. Betriebszustand des Objektes
in taktiler Weise der Bedienperson signalisiert werden.
Beispielsweise kann bei einem Kran ein Signal ausge-
geben werden, dass das Heben einer Last nicht mehr
möglich ist, da eine Überlastung des Kranes vorliegt.
Auch kann signalisiert werden, dass beispielsweise ein
Tragarm des Kranes vollständig ausgefahren ist oder
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dass Stützen des Kranfahrzeuges aus- oder eingefahren
sind. Weitere Betriebszustände können ebenfalls kom-
muniziert bzw. signalisiert werden. Durch ein solches tak-
tile Feedback kann die Sicherheit für die Bedienung des
Objektes durch die Bedienperson erhöht sein.
[0021] Bevorzugt ist vorgesehen, dass der zumindest
eine Vibrationsaktor bei Erreichen eines vorbestimmten
Betriebszustandes des Objektes aktivierbar ist. Der vor-
bestimmte Betriebszustand kann in der Steuerung defi-
niert und hinterlegt werden. Dies kann das Erreichen ei-
nes Zwischenpunktes oder Endpunktes nach einer Ver-
fahrbewegung einer Komponente des Objektes oder ein
Auftreten eines Widerstandes bei der Ansteuerung einer
Bewegung des Objektes oder ein Erreichen eines Zu-
standes des Objektes sein.
[0022] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist
vorgesehen, dass beim Erreichen des einen vorbe-
stimmten Betriebszustandes des Objektes der Vibra-
tionsaktor in dem Hauptmodul und der Vibrationsaktor in
dem Steuerhebel im Wechsel aufeinanderfolgend akti-
vierbar sind. Dadurch kann die Bedienperson beispiels-
weise auch dann ein taktiles Feedback erhalten, sofern
die Hand nicht am Steuerhebel ist oder sofern die Hand
am Steuerhebel ist und das Bekleidungsstück der Bedi-
enperson eine zu hohe Dämpfung für das Signal des
Vibrationsaktor aufweist.
[0023] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Ein-
hand-Bedieneinrichtung sieht vor, dass dem Vibrations-
aktor in dem Hauptmodul und dem Vibrationsaktor in
dem Steuerhebel zwei voneinander abweichende Be-
triebszustände zugeordnet sind und die Vibrationsakto-
ren jeweils voneinander abweichende Signale ausge-
ben. Dadurch ist für die Bedienperson eine einfache Zu-
ordnung bezüglich des jeweiligen Betriebszustandes des
Objektes anhand des taktilen Feedbacks im Hauptmodul
und/oder im Steuerhebel möglich. Bei einem Fahrzeug
mit einem Kran können beispielsweise über den Steuer-
hebel Betriebszustände des Kranes und über das Haupt-
modul Betriebszustände des Fahrzeuges kommuniziert
werden. Dies kann auch vertauscht sein.
[0024] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
führungsformen und Weiterbildungen derselben werden
im Folgenden anhand der in den Zeichnungen darge-
stellten Beispiele näher beschrieben und erläutert. Die
der Beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen-
den Merkmale können einzeln für sich oder zu mehreren
in beliebiger Kombination erfindungsgemäß angewandt
werden. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer Ein-
hand-Bedieneinrichtung,

Figur 2 eine schematische Ansicht von oben auf die
EinhandBedieneinrichtung gemäß Figur 1,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht eines Hauptmo-
duls der Einhand-Bedieneinrichtung,

Figur 4 eine schematische Seitenansicht der Ein-
hand-Bedieneinrichtung in einer Benutzungs-
position,

Figur 5 eine schematische Darstellung eines mit der
Einhand-Bedieneinrichtung zu bewegenden
Objektes,

Figur 6 eine perspektivische Ansicht einer alternati-
ven Ausführungsform der Einhand-Bedie-
neinrichtung gemäß Figur 1, und

Figur 7 eine weitere perspektivische Ansicht der Ein-
hand-Bedieneinrichtung gemäß Figur 6.

[0025] In Figur 1 ist eine schematische Seitenansicht
einer Einhand-Bedieneinrichtung 11 dargestellt. Die Fi-
gur 2 zeigt eine Ansicht von oben auf die Einhand-Be-
dieneinrichtung 11 gemäß Figur 1. Eine solche Einhand-
Bedieneinrichtung 11 dient zur Steuerung von einer Be-
wegung eines Objektes 71 (Figur 5). Ein solches Objekt
71 kann beispielsweise ein Kran zum Heben und Senken
von Lasten, insbesondere ein Faltkran oder komplexe
Kräne mit Anbauteilen, sein. Auch können Robotersys-
teme oder Drohnen, insbesondere zum Lastentransport,
damit ansteuerbar sein. Diese Aufzählung der Anwen-
dungsfälle ist nicht abschließend.
[0026] Die Einhand-Bedieneinrichtung 11 umfasst ein
Hauptmodul 12 sowie einen Steuerhebel 14. Das Haupt-
modul 12 und der Steuerhebel 14 sind durch ein Gelenk
16 mit wenigstens zwei Freiheitsgraden miteinander ver-
bunden. Vorzugsweise ist eine lösbare Verbindung zwi-
schen dem Steuerhebel 14 und dem Gelenk 16 und/oder
zwischen dem Gelenk 16 und dem Hauptmodul 12 vor-
gesehen.
[0027] Das Hauptmodul 12 umfasst ein Gehäuse 18
mit einer oberen und unteren Stirnseite 19, 21 sowie eine
vordere und hintere Stirnfläche 22, 23.
[0028] Des Weiteren umfasst das Gehäuse 18 eine
innere Seitenfläche 24 und eine äußere Seitenfläche 26.
Das Gehäuse 18 ist bevorzugt als ein geschlossenes
Gehäuse ausgebildet. Die obere und/oder untere Stirn-
seite 19, 21 und/oder die vordere und/oder hintere Stirn-
fläche 22, 23 können einzeln oder in einer beliebigen
Anzahl auch gerundet ausgebildet sein. Auch kann eine
davon abweichende Anzahl von Stirnseiten und/oder
Stirnflächen vorgesehen sein. Die obere Stirnseite 19 ist
insbesondere als eine Stirnfläche oder gestufte Fläche
ausgebildet, in welcher Bedienelemente positioniert
sind.
[0029] In dem Gehäuse 18 des Hauptmoduls 12 ist
bevorzugt eine Steuerungseinrichtung 28 zur Ausgabe
und/oder Empfang von Signalen vorgesehen. Diese
Steuerungseinrichtung 28 kann kontaktlos mit dem zu
bewegenden Objekt 71 zur Ausgabe und/oder zum Emp-
fang von Daten und Signalen kontaktlos kommunizieren.
Des Weiteren ist in dem Gehäuse 18 ein Akkumulator
29 vorgesehen. Eine Schnittstelle zum Aufladen des
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Ackumulators 29 ist der Einfachheit halber nicht darge-
stellt. Alternativ kann der Akkumulator 29 auch entnehm-
bar an dem Gehäuse 18 vorgesehen sein, um einer La-
destation zuzuführen.
[0030] An einer äußeren Seitenfläche 26 des Gehäu-
ses 18 kann ein Fenster 31 vorgesehen sein, in welchem
eine nicht näher dargestellte Antenne der Steuerungs-
einrichtung 28 zugeordnet ist, um eine verbesserte Über-
tragung von Signalen zu ermöglichen. Des Weiteren
kann an einer äußeren Seitenfläche 26 des Gehäuses
18 ein Beleuchtungsfeld 32 vorgesehen sein, so dass
bei Dunkelheit eine Sichthilfe gegeben ist.
[0031] Sowohl an dem Hauptmodul 12 als auch an
dem Steuerhebel 14 können ein oder mehrere Bediene-
lemente vorgesehen sein. Diese Bedienelemente wer-
den nachfolgend im Einzelnen beschrieben. Einzelne
Bedienelemente insbesondere an dem Steuerhebel 14
können frei programmierbar sein, so dass dem Benutzer
oder der Bedienperson eine persönliche Konfiguration
ermöglicht ist. Durch die Steuerungseinrichtung 28 wird
diese personifizierte Konfiguration abgespeichert.
[0032] An dem Hauptmodul 12 ist als Bedienelement
eine Not-Aus-Taste 34 vorgesehen. Bevorzugt ist diese
Not-Aus-Taste 34 an der oberen Stirnseite 19, insbeson-
dere im vorderen Bereich der oberen Stirnseite 19, vor-
gesehen. Dies ermöglicht, dass nach dem Lösen eines
Griffs von dem Steuerhebel 14 mit dem Daumen eine
schnelle Betätigung der Not-Aus-Taste 34 erfolgen kann.
Des Weiteren kann an der oberen Stirnseite 19 ein An-
zeigefeld 35 zur Darstellung des Ladezustands der Ak-
kumulatoren 29 vorgesehen sein. Beispielsweise an der
oberen Stirnseite 19 auch ein Bedienelement in Form
einer Ein-/Aus-Taste 36 vorgesehen sein. Diese ist vor-
teilhafterweise beleuchtet und zeigt den Betriebszustand
an. Alternativ kann diese Ein- und Aus-Taste 36 oder An-
oder Ausschalter 36 auch an weiteren Seitenflächen des
Gehäuses 18 vorgesehen sein.
[0033] Bei diesem Ausführungsbeispiel des Hauptmo-
duls 12 ist beispielsweise die vordere und hintere Stirn-
fläche, sowie die untere Stirnseite 21 frei von Bediene-
lementen. Wahlweise kann auch an diesen Stirnflächen
oder Stirnseiten zumindest ein Bedienelement vorgese-
hen sein.
[0034] An der äußeren Seitenfläche 26 des Hauptmo-
duls 12 ist bevorzugt ein Wählschalter 38, insbesondere
in Form eines Drehknopfes, vorgesehen. Durch diesen
Wählschalter 38 können verschiedene Betriebsmodi
ausgewählt werden. Auch ist möglich, dass durch den
Wahlschalter 38 nur einzelne Achsen an einem zu be-
wegenden Objekt 71 zur Ansteuerung ausgewählt und
freigegeben werden können. Dies wird nachfolgend noch
anhand des Ausführungsbeispiels gemäß Figur 5 näher
beschrieben.
[0035] Der Steuerhebel 14 ist des Weiteren der äuße-
ren Seitenfläche 26 des Gehäuses 18 von dem Haupt-
modul 12 zugeordnet. Dieser Steuerhebel 14 ist um eine
Achse 41 an dem Hauptmodul 12 oder an dem Gelenk
16 angebunden. In einer Ausgangsposition des Steuer-

hebels 14 steht die Achse 41 vorzugsweise rechtwinklig
zur Ebene der äußeren Seitenfläche 26. Des Weiteren
kann der Steuerhebel 41 in der Ausgangsposition so aus-
gerichtet sein, dass beispielsweise ein Griffabschnitt 42,
der zwischen der Achse 41 und einem freien Ende 44
des Steuerhebels 14 positioniert ist, in einer horizontalen
Ausrichtung oder nahezu horizontalen Ausrichtung aus-
gerichtet ist. Der Griffabschnitt 42 erstreckt sich ausge-
hend von dem Gelenk 41 in Richtung auf die vordere
Stirnfläche 22 und kann sich dieser gegenüber nach au-
ßen erstrecken. Die Winkelposition des Griffabschnitts
42 des Steuerhebels 14 kann durch die Bedienperson
im Verhältnis zum Hauptmodul 12 frei wählbar sein. Da-
durch kann eine ergonomisch günstige Ausrichtung des
Steuerhebels 14 zum Hauptmodul 12 oder Bedienperson
gegeben sein.
[0036] Am vorderen Ende des Steuerhebels 14 kön-
nen mehrere Bedienelemente vorgesehen sein. Bei-
spielsweise können zwei Taster 46, 47 bzw. Drückknöpfe
gegeben sein. Der eine Taster 46 kann für das Einschal-
ten einer Funktion und der zweite Taster 47 für das Aus-
schalten einer Funktion sein. Benachbart zu den Tastern
46, 47 kann ein oder mehrere weitere Taster 48 positio-
niert werden. Diese Taster 46, 47, 48 können alle bevor-
zugt mit dem Daumen ansteuerbar sein.
[0037] Dem freien Ende 44 des Steuerhebels 14 kann
des Weiteren ein mit dem Daumen betätigbarer Kipphe-
bel oder Dreh-/Kipphebel 49 zugeordnet sein. Dieser
Kipphebel oder Dreh-/Kipphebel 49 kann die Funktion
eines Joysticks umfassen. Die Ausgestaltung eines
Kipphebels oder Dreh-/ Kipphebels 49 ermöglicht, dass
zwei oder auch drei Achsen gemeinsam mit diesem ei-
nen Bedienelement betätigbar sein können.
[0038] Des Weiteren kann an dem Steuerhebel 14 im
Bedienbereich des Zeigefingers ein Taster oder Druck-
knopf 51 und/oder ein Wipphebel 52 vorgesehen sein.
Beispielsweise können diese beiden Bedienelemente
51, 52 auch miteinander kombiniert werden, so dass
nach dem Betätigen des Wipphebels 52 die betätigte Po-
sition des Wipphebels 52 durch den Druckknopf 51 ar-
retiert bleibt. Durch weiteres Betätigen des Wipphebels
52 wird die Arretierung gelöst.
[0039] An dem freien Ende oder nahe dem freien Ende
44 des Steuerhebels 14 ist zumindest eine mechanische
und/oder elektrische Schnittstelle 55 vorgesehen. An
diese Schnittstelle 55 ist ein Bedienmodul 57
anschließbar. Dieses Bedienmodul 57 kann ein oder
mehrere Bedienelemente umfassen. Im Ausführungs-
beispiel ist eine Taste 58 und ein Schieberiegel 59 vor-
gesehen. Dies ist nur beispielhaft.
[0040] Der Steuerhebel 14 weist vorteilhafterweise in
dem Griffabschnitt 42 zumindest einen Sensor 43 auf.
Dieser Sensor 43 erfasst, ob die Bedienperson an dem
Steuerhebel 14 angreift oder nicht. Sobald der Sensor
43 einen Griff durch die Bedienperson feststellt, wird die
Steuerungseinrichtung 28 zum Empfang und/oder zur
Ausgabe von Signalen freigegeben und beim Lösen des
Griffs wird die Steuerungseinrichtung 28 stillgesetzt.
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[0041] Der Steuerhebel 14 kann bevorzugt einen
Schiebeabschnitt 61 aufweisen. Durch diesen Schiebe-
abschnitt 61 ist eine zusätzliche Achse ansteuerbar. Bei-
spielsweise kann der Griffabschnitt 42 gegenüber einem
Anschluss an die Achse 41 oder das Gelenk 16 aus- und
einfahrbar sein.
[0042] Zur lösbaren Befestigung des Steuerhebels 14,
beispielsweise an dem Gelenk 16, kann ein lösbares Ver-
schlusselement 63, wie beispielsweise eine Schraube,
insbesondere mit einem Rändelkopf, vorgesehen sein.
[0043] In Figur 3 ist eine perspektivische Ansicht des
Hauptmoduls 12 dargestellt. Der Steuerhebel 14 ist ab-
genommen. Aus der Ansicht ist zu ersehen, dass das
Gehäuse 18 eine Aussparung 65 aufweisen kann. Diese
Aussparung 65 ist als ein Schlitz ausgebildet, der sich
von der unteren Seitenfläche 21 in Richtung auf die obere
Fläche 19 erstreckt. Auch erstreckt sich die Aussparung
65 von der vorderen Seitenfläche 22 zur hinteren Seiten-
fläche 23. Diese Aussparung 65 dient als eine einfache
Befestigungsmöglichkeit des Hauptmoduls 12 an einem
Bekleidungsstück der Bedienperson. Dies ist beispiels-
weise in Figur 4 dargestellt. Ein Gehäuseteil mit der in-
neren Seitenfläche 24 kann in eine Tasche eines Beklei-
dungsstücks der Bedienperson eingesteckt werden. Die
äußere Seitenfläche 26 mit dem daran angeordneten
Steuerhebel 14 ist für die Einhand-Bedienung frei zu-
gänglich. Die Positionierung der Einhand-Bedieneinrich-
tung 11 ist beispielsweise in einer Hosentasche oder in
einer Beintasche möglich oder an einem Gürtel oder ei-
nem Trageriemen, so dass bei einem herabhängenden
Arm in ergonomisch günstiger Weise eine Bedienung
des Steuerhebels 14 ermöglicht ist. Dieser Steuerhebel
14 kann relativ zum Hauptmodul 12 um eine X-Achse
gemäß Figur 1 auf- und abbewegbar sein. Der Steuer-
hebel 14 kann in Y-Richtung ausziehbar sein. Des Wei-
teren kann der Steuerhebel 14 mit einer Taumelbewe-
gung um die orthogonale Achse 41 zur Ebene der äuße-
ren Seitenfläche 26 ansteuerbar sein. Zusätzlich
und/oder alternativ können die vorbenannten Bediene-
lemente wahlweise betätigbar sein.
[0044] Diese Einhand-Bedieneinrichtung 11 ermög-
licht die Ansteuerung von sieben oder mehr Achsen an
einem zu bewegenden Objekt 71. Durch den Steuerhe-
bel 14 erfolgt ein direktes Ansteuern der einzelnen Ach-
sen des Objektes 71. Diese Ansteuerung durch den
Steuerhebel 14 erfolgt taktil.
[0045] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die Ein-
hand-Bedieneinrichtung 11 zumindest einen Vibrations-
aktor 67 aufweist. Beispielsweise ist ein Vibrationsaktor
67 im Hauptmodul 12 vorgesehen. Dieser Vibrationsak-
tor 67 kann einer inneren Seitenfläche 24 im Hauptmodul
12 zugeordnet sein. Des Weiteren kann ein Vibrations-
aktor 67 im Steuerhebel 14 vorgesehen sein. Durch den
oder die Vibrationsaktoren 67 können einzeln oder ge-
meinsam ein Betriebszustand des Objektes 71 in taktiler
Weise realisiert werden. Auch kann jedem Vibrationsak-
tor 67 ein vorbestimmter Betriebszustand des Objektes
71 zugeordnet sein. Dadurch kann die Bedienperson

über diesen zumindest einen Vibrationsaktor 67 zumin-
dest eine zusätzliche Information erhalten. Andere Be-
teiligte, die benachbart zu der Bedienperson stehen oder
sich aufhalten, werden nicht verunsichert, wie dies durch
etwaige akustische Signale der Fall wäre.
[0046] In Figur 5 ist beispielhaft ein zu bewegendes
Objekt 71 dargestellt. Hierbei handelt es sich um ein Kr-
anfahrzeug mit einem faltbaren Kransystem. Beispiels-
weise können damit Lasten 72 an einem bestimmen Ort
74 abgelegt werden, bei welchem beispielsweise ver-
schiedentliche Höhen zu überwinden sind. Nachdem
sich das Kranfahrzeug beziehungsweise Objekt 71 an
dem Ort des Geschehens befindet, muss das Kranfahr-
zeug gesichert werden. Beispielsweise wird der Wähl-
schalter 38 auf die Position 76 übergeführt. Dadurch
kann der Betriebsmodus ausgewählt werden, dass durch
den Steuerhebel 14 nur das Ausfahren und Positionieren
der Stützen 72, 86 angesteuert wird. Darauffolgend kann
der Wählschalter 38 in die Position 77 übergeführt wer-
den, in der nur ein Ausfahren von faltbaren Kranarmen
81, 82, 83 ansteuerbar ist. Weitere Achsen an dem Ob-
jekt 71 können dabei nicht angesteuert werden. Darauf-
folgend kann der Wählschalter 38 in die Position 78 über-
geführt werden, um beispielsweise die Last 72 von dem
Ort des Geschehens an einen Bereitstellungsort überzu-
führen. In diesem Fall können über den Steuerhebel 14
die Kranarme 81, 82, 83 als auch das Aus- und Einfahren
einer Seilwinde angesteuert werden. Beispielsweise
kann mit einem Bedienelement eine erste Achse des
Kranarmes 81 für eine Auf- und Abbewegung gegenüber
dem Objekt 71 beziehungsweise Kranfahrzeug ange-
steuert werden. Mit einem weiteren Bedienelement kann
eine Drehbewegung des ersten Kranarmes 81 als zweite
Achse ansteuerbar sein. Mit einem weiteren Bedienele-
ment kann eine dritte Achse des zweiten Kranarmes 82
angesteuert werden, indem dieser aus- und einfahrbar
bzw. teleskopierbar ist. Mit einem weiteren Bedienele-
ment kann die Auf- und Abbewegung des zweiten Kran-
armes 82 als vierte Achse angesteuert werden. Darüber
hinaus kann mit einem weiteren Bedienelement der dritte
Kranarm 83 angesteuert werden. Die Ansteuerung einer
Auf- und Abbewegung des dritten Kranarmes 83 ent-
spricht einer fünften Achse und die Ansteuerung einer
ausfahrbaren Länge entspricht einer sechsten Achse.
Die Ansteuerung des Seilantriebes zum Heben und Sen-
ken der Last 72 mit einem weiteren Bedienelement ent-
spricht einer siebten Achse.
[0047] Der Wählschalter 38 kann in eine weitere Posi-
tion 79 übergeführt werden. In diesem Betriebsmodus
können individuelle Konfigurationen abgespeichert und
aufgerufen werden, die an spezifische Anforderungen
der Objekte 71 angepasst sein können.
[0048] In den Figuren 6 und 7 ist perspektivisch eine
alternative Ausführungsform der Einhand-Bedienein-
richtung 11 zu den Figuren 1 bis 4 dargestellt. Das Haupt-
modul 12 entspricht im Aufbau dem gemäß den Figuren
1 bis 4. Der Steuerhebel 14 kann im Aufbau der Ausfüh-
rungsform gemäß den Figuren 1 bis 4 entsprechen. Zwi-
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schen dem Steuerhebel 14 und dem Hauptmodul 12 ist
ein modifiziertes Gelenk 16 vorgesehen. Dieses modifi-
zierte Gelenk 16 kann eine Wählscheibe anstelle des
Wählschalters 38 umfassen, um einzelne Betriebsmodi
auszuwählen. Alternativ kann auch vorgesehen sein,
dass in dem modifizierten Gelenk 16 ein Display vorge-
sehen ist, um einzelne Betriebszustände oder derglei-
chen anzuzeigen.

Patentansprüche

1. Einhand-Bedieneinrichtung zur Steuerung eines
Objektes (71),

- mit einem Hauptmodul (12),
- mit einem Steuerhebel (14), welcher mit dem
Hauptmodul (12) mit einem Gelenk (16) mit zu-
mindest zwei Freiheitsgraden verbunden ist,
- mit einer in dem Hauptmodul (12) vorgesehe-
nen Steuerungseinrichtung (28), welche zum
Verarbeiten von Steuersignalen des Steuerhe-
bels (14) und/oder Bedienelementen an dem
Hauptmodul (12) vorgesehen ist und welche
zum Empfang und/oder Ausgabe von Signalen
an und/oder von dem Objekt (71) ausgebildet ist,
- wobei das Hauptmodul (12) ein Gehäuse (18)
umfasst, welches eine obere und/oder untere
Stirnseite (19, 21) und/oder eine vordere
und/oder hintere Stirnfläche (22, 23) umfasst so-
wie eine innere und äußere Seitenfläche (24,
26),
dadurch gekennzeichnet, dass
- der Steuerhebel (14) durch das Gelenk (16) an
der äußeren Seitenfläche (26) des Gehäuses
(18) vorgesehen ist und der Steuerhebel (14)
zumindest um eine Schwenkachse (41) drehbar
ist, welche orthogonal zu einer Ebene der äu-
ßeren Seitenfläche (26) oder in einem Winkel
zu der Ebene der äußeren Seitenfläche (26) po-
sitionierbar ist, und
- der Steuerhebel (14) sich seitlich entlang der
äußeren Seitenfläche (26) des Gehäuses (18)
in Richtung auf die vordere Stirnfläche (22) des
Gehäuses (18) oder darüber hinaus erstreckt.

2. Einhand-Bedieneinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hauptmodul (12)
zwischen der inneren und äußeren Seitenfläche (24,
26) eine Aussparung (65) aufweist, die sich über die
gesamte untere Stirnfläche (21) erstreckt und we-
nigstens über die Hälfte der Höhe der vorderen und
hinteren Stirnfläche (22, 23) sich erstreckt.

3. Einhand-Bedieneinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hauptmodul (12)
an seiner inneren Seitenfläche (24) ein Befesti-
gungselement, insbesondere Halteclip, aufweist.

4. Einhand-Bedieneinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hauptmodul (12) an der oberen Stirnseite
(19), der vorderen Stirnfläche (22), der hinteren
Stirnfläche (23) und/oder der äußeren Seitenfläche
(26) zumindest ein Bedienelement und/oder ein An-
zeigenfeld (35) aufweist.

5. Einhand-Bedieneinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steuerhebel (14) an einem der Schwenk-
achse (41) des Steuerhebels (14) gegenüberliegen-
den Ende zumindest ein Bedienelement aufweist,
welches mit einem Daumen, einem Zeigefinger
und/oder einem Mittelfinger bedienbar ist.

6. Einhand-Bedieneinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwenkhebel (14) einen Griffabschnitt
(42) aufweist, der zumindest einen Sensor (43) um-
fasst, durch welchen ein Griff von einer Hand einer
Bedienperson an dem Griffabschnitt (42) erfassbar
ist und beim Erfassen des Griffs an dem Griffab-
schnitt (42) durch den Sensor (43) die Steuerungs-
einrichtung (38) freigibt oder beim Lösen des Griffs
von dem Griffabschnitt (42) die Steuerungseinrich-
tung (38) sperrt.

7. Einhand-Bedieneinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steuerhebel (14) Bedienelemente in Form
von Tasten (46, 47, 48), Wipphebel (52), Schiebe-
riegel (59), Druckknöpfe (51), Kipphebel (49) mit zu-
mindest einem Freiheitsgrad und/oder Kipp-/Dreh-
hebel mit zumindest einem Freiheitsgrad aufweist.

8. Einhand-Bedieneinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steuerhebel (14) zwischen dem Gelenk
(16) und dem Griffabschnitt (42) und/oder zwischen
dem Griffabschnitt (42) und dem freien Ende (44)
des Steuerhebels (14) ein in Längsrichtung des
Steuerhebels (14) ausziehbaren Schiebeabschnitt
(61) aufweist.

9. Einhand-Bedieneinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steuerhebel (14) zumindest eine Anzahl
von Bedienelementen aufweist, durch welche sie-
ben oder mehr Achsen an dem Objekt (71) ansteu-
erbar sind.

10. Einhand-Bedieneinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steuerhebel (14) an seinem freien Ende
(44) zumindest eine mechanische und/oder elektri-
sche Schnittstelle (55) zur lösbaren Anordnung von
zumindest einem weiteren Bedienmodul (57) mit zu-
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mindest einem Bedienelement aufweist.

11. Einhand-Bedieneinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steuerhebel (14) lösbar an dem Gelenk
(16) oder der Schwenkachse (41) an dem Hauptmo-
dul (12) befestigt ist.

12. Einhand-Bedieneinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass im Hauptmodul (12) und/ oder im Steuerhebel
(14) zumindest ein Vibrationsaktor (67) vorgesehen
ist.

13. Einhand-Bedieneinrichtung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der zumindest eine
Vibrationsaktor (67) beim Erreichen eines vorbe-
stimmten Betriebszustandes des Objektes (71) ak-
tivierbar ist.

14. Einhand-Bedieneinrichtung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass beim Erreichen des
einen vorbestimmten Betriebszustandes des Objek-
tes (71) der Vibrationsaktor (67) im Hauptmodul (12)
und der Vibrationsaktor (67) im Steuerhebel (14) im
Wechsel aufeinanderfolgend aktivierbar sind.

15. Einhand-Bedieneinrichtung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vibrationsaktor
(67) im Hauptmodul (12) und der Vibrationsaktor (67)
im Steuerhebel (14) zwei voneinander abweichende
Signale ausgeben, die jeweils dem einen Betriebs-
zustand des Objektes (71) zugeordnet sind.

13 14 



EP 4 293 471 A1

9



EP 4 293 471 A1

10



EP 4 293 471 A1

11



EP 4 293 471 A1

12



EP 4 293 471 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 4 293 471 A1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 4 293 471 A1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 20200111635 A1 [0002]
• US 9201514 B1 [0003]
• FR 2688959 A1 [0004]

• DE 102013110681 A1 [0005]
• DE 4024524 A1 [0006]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

